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VERORDNUNG (EU) 2019/...  

DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES 

vom 5. Juni 2019 

zur Angleichung der Berichterstattungspflichten im Bereich der Rechtsvorschriften  

mit Bezug zur Umwelt und zur Änderung der Verordnungen (EG) Nr. 166/2006  

und (EU) Nr. 995/2010 des Europäischen Parlaments und des Rates,  

der Richtlinien 2002/49/EG, 2004/35/EG, 2007/2/EG, 2009/147/EG und 2010/63/EU  

des Europäischen Parlaments und des Rates, der Verordnungen (EG) Nr. 338/97  

und (EG) Nr. 2173/2005 des Rates und der Richtlinie 86/278/EWG des Rates 

(Text von Bedeutung für den EWR) 

DAS EUROPÄISCHE PARLAMENT UND DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION – 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, insbesondere auf 

Artikel 114, 192 Absatz 1 und 207, 

auf Vorschlag der Europäischen Kommission, 

nach Zuleitung des Entwurfs des Gesetzgebungsakts an die nationalen Parlamente, 

nach Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses1, 

nach Anhörung des Ausschusses der Regionen, 

gemäß dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren2, 

                                                 
1 ABl. C 110 vom 22.3.2019, S. 99. 
2 Standpunkt des Europäischen Parlaments vom 26. März 2019 (noch nicht im Amtsblatt 

veröffentlicht) und Beschluss des Rates vom 21. Mai 2019. 
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in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Um dem Bedarf an Informationen über Durchführung und Einhaltung gerecht zu werden, 

sollten unter Berücksichtigung der Ergebnisse des Berichts der Kommission vom 9. Juni 

2017 über Maßnahmen zur Optimierung der Umweltberichterstattung und der begleitenden 

Eignungsprüfung im Hinblick auf die Berichterstattung über die EU-Umweltpolitik und 

deren Überwachung vom 9. Juni 2017 (gemeinsam im Folgenden "Fitness-Check zur 

Berichterstattungs-Eignungsprüfung") Änderungen mehrerer Rechtsakte der Union mit 

Bezug zur Umwelt vorgenommen werden. 

(2) Diese Verordnung zielt darauf ab, das Informationsmanagement zu modernisieren und in 

ihrem Anwendungsbereich eine kohärentere Vorgehensweise bei den Gesetzgebungsakten 

sicherzustellen, indem die Berichterstattung mit Blick auf den Abbau des Verwaltungs-

aufwands vereinfacht, die Datenbank im Hinblick auf künftige Bewertungen verbessert 

und die Transparenz zum Wohl der Öffentlichkeit erhöht wird, wobei stets den Umständen 

Rechnung zu tragen ist. 

(3) Die Datenzugänglichkeit sollte gewährleisten, dass der Verwaltungsaufwand für alle 

Akteure und insbesondere nichtstaatliche Akteure, wie kleine und mittlere Unternehmen 

(KMU), so gering wie möglich bleibt. Dies erfordert eine aktive Verbreitung auf nationaler 

Ebene im Einklang mit den Richtlinien 2003/4/EG1 und 2007/2/EG2 des Europäischen 

Parlaments und des Rates und deren Durchführungsbestimmungen, damit die geeignete 

Infrastruktur für den Zugang der Öffentlichkeit, die Berichterstattung und die gemeinsame 

Nutzung von Daten durch die Behörden sichergestellt ist. 

                                                 
1 Richtlinie 2003/4/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 28. Januar 2003 über 

den Zugang der Öffentlichkeit zu Umweltinformationen und zur Aufhebung der Richtlinie 

90/313/EWG des Rates (ABl. L 41 vom 14.2.2003, S. 26). 
2 Richtlinie 2007/2/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. März 2007 zur 

Schaffung einer Geodateninfrastruktur in der Europäischen Gemeinschaft (INSPIRE) 

(ABl. L 108 vom 25.4.2007, S. 1). 
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(4) Die Daten und das Verfahren für deren vollständige und fristgerechte Meldung durch die 

Mitgliedstaaten sind für die Kommission von entscheidender Bedeutung für die 

Überwachung, Überprüfung und Beurteilung der Leistungsfähigkeit der Rechtsetzung im 

Hinblick auf die von der Kommission verfolgten Ziele, um eine Grundlage für eine 

künftige Bewertung der Rechtsvorschriften gemäß Nummer 22 der Interinstitutionellen 

Vereinbarung vom 13. April 2016 über bessere Rechtsetzung1 zu schaffen. Mehrere 

Gesetzgebungsakte im Umweltbereich sollten im Hinblick auf ihre künftige Bewertung auf 

der Grundlage der während der Umsetzung gesammelten Daten, möglicherweise ergänzt 

durch zusätzliche wissenschaftliche und analytische Daten, um einige Bestimmungen 

erweitert werden. In diesem Zusammenhang besteht ein Bedarf an einschlägigen Daten, 

die eine bessere Bewertung der Rechtsvorschriften der Union im Hinblick auf Effizienz, 

Effektivität, Relevanz, Kohärenz und Mehrwert ermöglichen; daher muss sichergestellt 

werden, dass geeignete Berichterstattungsmechanismen vorhanden sind, die auch den 

Entscheidungsträgern sowie der allgemeinen Öffentlichkeit als Indikatoren für diesen 

Zweck dienen können. 

(5) Es ist notwendig, die in den Artikeln 10 und 17 der Richtlinie 86/278/EWG des Rates2 

festgelegten Berichtspflichten zu ändern. Die Berichtspflicht gegenüber der Kommission 

sollte vereinfacht werden, und zugleich sollten die Mitgliedstaaten verpflichtet werden, ein 

höheres Maß an Transparenz zu gewährleisten, wobei die erforderlichen Informationen 

gemäß den Richtlinien 2003/4/EG und 2007/2/EG – insbesondere in Bezug auf Zugang der 

Öffentlichkeit, gemeinsame Nutzung von Daten und Dienstleistungen – in leicht 

zugänglicher Form elektronisch zur Verfügung gestellt werden. Da es äußerst wichtig ist, 

den Bürgerinnen und Bürgern der Union einen raschen Zugang zu Umweltinformationen 

zu ermöglichen, ist es unerlässlich, dass die Mitgliedstaaten die Daten so schnell wie 

technisch möglich öffentlich zugänglich machen, damit die Informationen innerhalb von 

drei Monaten nach Jahresende zur Verfügung stehen. 

                                                 
1 ABl. L 123 vom 12.5.2016, S. 1. 
2 Richtlinie 86/278/EWG des Rates vom 12. Juni 1986 über den Schutz der Umwelt und 

insbesondere der Böden bei der Verwendung von Klärschlamm in der Landwirtschaft (ABl. 

L 181 vom 4.7.1986, S. 6). 
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(6) Im Einklang mit der Bewertung der Richtlinie 2002/49/EG des Europäischen Parlaments 

und des Rates1 vom 13. Dezember 2016 müssen die Berichterstattungsfristen für 

Lärmkarten und Aktionspläne optimiert werden, damit genügend Zeit für die Konsultation 

der Öffentlichkeit zu Aktionsplänen bleibt. Zu diesem Zweck sollte die Frist für die 

Überprüfung oder Überarbeitung der Aktionspläne nur einmal um ein Jahr verlängert 

werden, sodass der Termin für die vierte Runde der Aktionspläne nicht der 18. Juli 2023, 

sondern der 18. Juli 2024 ist. Ab der vierten Runde haben die Mitgliedstaaten also etwa 

zwei Jahre Zeit zwischen der Erstellung der Lärmkarten und dem Abschluss der 

Überprüfung oder Überarbeitung der Aktionspläne und nicht wie bisher ein Jahr. Für die 

darauffolgenden Runden der Aktionspläne gilt dann wieder der Fünfjahreszyklus für die 

Überprüfung oder Überarbeitung. Darüber hinaus sollte die Berichterstattung durch die 

Mitgliedstaaten auf elektronischem Wege erfolgen, um die Ziele der Richtlinie 

2002/49/EG besser erreichen zu können und eine Grundlage für die Ausarbeitung von 

Maßnahmen auf Unionsebene zu schaffen. Außerdem muss die Beteiligung der 

Öffentlichkeit durch die Anforderung, dass verständliche, exakte und vergleichbare 

Informationen öffentlich zugänglich gemacht werden müssen, gestärkt werden; dabei ist 

diese Verpflichtung an andere Gesetzgebungsakte der Union wie z. B. an die Richtlinie 

2007/2/EG anzugleichen, ohne dass praktische Anforderungen dupliziert werden. 

                                                 
1 Richtlinie 2002/49/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 25. Juni 2002 über 

die Bewertung und Bekämpfung von Umgebungslärm (ABl. L 189 vom 18.7.2002, S. 12). 
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(7) Die Union ist entschlossen, die Faktengrundlage der Richtlinie 2004/35/EG des 

Europäischen Parlaments und des Rates1 in transparenter Weise zu stärken, wie von der zu 

jener Richtlinie tätigen Expertengruppe der Kommission bereits vorbereitet. Damit 

vergleichbare Fakten leichter bereitgestellt werden können, sollte die Kommission 

Leitlinien erstellen, die eine einheitliche Auslegung des in Artikel 2 der Richtlinie 

2004/35/EG definierten Begriffs "Umweltschaden" ermöglichen. 

(8) Gestützt auf den Bericht der Kommission vom 20. Juli 2016 über die Umsetzung der 

Richtlinie 2007/2/EG und auf die begleitende Bewertung vom 10. August 2016 sollten die 

Mitgliedstaaten zwecks Vereinfachung der Umsetzung der Richtlinie und Verringerung 

des mit der Überwachung durch die Mitgliedstaaten zusammenhängenden Verwaltungs-

aufwands nicht mehr verpflichtet sein, der Kommission alle drei Jahre einen Bericht zu 

übermitteln, und die Kommission sollte dem Europäischen Parlament und dem Rat keinen 

zusammenfassenden Bericht mehr vorlegen müssen, da die Berichterstattungs-

Eignungsprüfung den begrenzten Nutzen solcher Berichte bestätigt hat. Dennoch sollte die 

Kommission weiterhin alle fünf Jahre eine Bewertung der Richtlinie 2007/2/EG 

vornehmen und diese Bewertung öffentlich zugänglich machen. 

                                                 
1 Richtlinie 2004/35/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 21. April 2004 über 

Umwelthaftung zur Vermeidung und Sanierung von Umweltschäden (ABl. L 143 vom 

30.4.2004, S. 56). 
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(9) Die Eignungsprüfung der Naturschutzvorschriften der EU (Vogelschutz- und FFH-

Richtlinie), d. h. der Richtlinie 2009/147/EG des Europäischen Parlaments und des Rates1 

und der Richtlinie 92/43/EWG des Rates2, durch die Kommission vom 16. Dezember 2016 

ergab, dass gemäß der Richtlinie 2009/147/EG ein dreijähriger Berichtszeitraum 

vorgeschrieben ist. In der Praxis wurde ein sechsjähriger Berichterstattungszyklus wie bei 

der Richtlinie 92/43/EWG jedoch bereits für die Richtlinie 2009/147/EG angewandt, 

wobei ein ähnlicher Schwerpunkt auf aktuellen Informationen über den Zustand und die 

Tendenzen der Arten lag. Die Notwendigkeit einer Angleichung der Durchführung der 

Richtlinien 92/43/EWG und 2009/147/EG rechtfertigt es, die Rechtsvorschriften an die 

gemeinsame Praxis anzupassen und für eine Zustandsbewertung alle sechs Jahre zu sorgen, 

wobei anerkannt wird, dass die Mitgliedstaaten weiterhin die erforderlichen 

Überwachungsmaßnahmen für einige potenziell bedrohte Arten durchführen müssen. 

Diese gemeinsame Praxis sollte auch die sechsjährliche Erstellung der Berichte über die 

Anwendung der Richtlinien erleichtern, die die Mitgliedstaaten der Kommission vorlegen 

müssen. Um eine Bewertung der politischen Fortschritte zu gewährleisten, sollten die 

Mitgliedstaaten verpflichtet sein, insbesondere Informationen über den Zustand und die 

Tendenzen der wild lebenden Vogelarten, die Bedrohungen und Belastungen, denen sie 

ausgesetzt sind, die getroffenen Erhaltungsmaßnahmen und den Beitrag des Netzes 

besonderer Schutzgebiete zu den Zielen der Richtlinie 2009/147/EG vorzulegen. 

                                                 
1 Richtlinie 2009/147/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 30. November 

2009 über die Erhaltung der wildlebenden Vogelarten (ABl. L 20 vom 26.1.2010, S. 7). 
2 Richtlinie 92/43/EWG des Rates vom 21. Mai 1992 zur Erhaltung der natürlichen 

Lebensräume sowie der wildlebenden Tiere und Pflanzen (ABl. L 206 vom 22.7.1992, S. 7). 
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(10) Um die Transparenz zu verbessern und den Verwaltungsaufwand zu verringern ist es 

notwendig, die in den Artikeln 43, 54 und 57 der Richtlinie 2010/63/EU des Europäischen 

Parlaments und des Rates1 festgelegten Berichtspflichten zu ändern. Es ist notwendig, eine 

zentrale, frei zugängliche durchsuchbare Datenbank für nichttechnische Projektzusammen-

fassungen und die damit verbundenen rückblickenden Bewertungen zu errichten sowie der 

Kommission Durchführungsbefugnisse zu übertragen. Diese Durchführungsbefugnisse 

umfassen die Festlegung eines gemeinsamen Formats für die Vorlage der nichttechnischen 

Projektzusammenfassungen und der damit verbundenen rückblickenden Bewertungen 

sowie eines gemeinsamen Formats für die Einreichung von Informationen über die 

Umsetzung und statistische Daten und deren Inhalt. Es ist ebenfalls notwendig, die 

dreijährliche statistische Berichterstattung der Kommission durch die Verpflichtung der 

Kommission zur Einrichtung und Unterhaltung einer dynamischen zentralen Datenbank 

und zur jährlichen Freigabe von statistischen Informationen zu ersetzen. 

                                                 
1 Richtlinie 2010/63/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 22. September 2010 

zum Schutz der für wissenschaftliche Zwecke verwendeten Tiere (ABl. L 276 vom 

20.10.2010, S. 33). 
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(11) Entsprechend den Ergebnissen der REFIT-Bewertung der Kommission der Verordnung 

(EG) Nr. 166/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates1 vom 13. Dezember 2017 

ist es notwendig, die in der genannten Verordnung festgelegten Berichtspflichten zu ändern 

oder aufzuheben. Um die Kohärenz mit der Berichterstattung gemäß der Richtlinie 

2010/75/EU des Europäischen Parlaments und des Rates2 zu verbessern, sollten der 

Kommission Durchführungsbefugnisse übertragen werden, um Art, Format und Häufigkeit 

der gemäß der Verordnung (EG) Nr. 166/2006 bereitzustellenden Informationen 

festzulegen und das derzeit in der genannten Verordnung festgelegte Berichtsformat 

abzuschaffen. Diese Befugnisse sollten im Einklang mit der Verordnung (EU) 

Nr. 182/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates3 ausgeübt werden. Da es äußerst 

wichtig ist, den Bürgerinnen und Bürgern der Union einen raschen Zugang zu Umwelt-

informationen zu ermöglichen, ist es unerlässlich, dass die Mitgliedstaaten und die 

Kommission die Daten so schnell wie technisch möglich öffentlich zugänglich machen, 

damit die Informationen innerhalb von drei Monaten nach Jahresende zur Verfügung 

stehen, wobei die Verwirklichung dieses Ziels u. a. durch einen Durchführungsrechtsakt 

gemäß der Verordnung (EG) Nr. 166/2006 voranzubringen ist. Außerdem muss Artikel 11 

(Vertraulichkeit) der Verordnung (EG) Nr. 166/2006 geändert werden, um eine größere 

Transparenz bei der Berichterstattung an die Kommission zu gewährleisten. Um den 

Verwaltungsaufwand für die Mitgliedstaaten und die Kommission möglichst gering zu 

halten, ist es darüber hinaus notwendig, die Berichtspflichten gemäß den Artikeln 16 

und 17 jener Verordnung abzuschaffen, da diese Pflichten Informationen betreffen, die nur 

von begrenztem Wert sind oder den politischen Erfordernissen nicht entsprechen. 

                                                 
1 Verordnung (EG) Nr. 166/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 18. Januar 

2006 über die Schaffung eines Europäischen Schadstofffreisetzungs- und -verbringungs-

registers und zur Änderung der Richtlinien 91/689/EWG und 96/61/EG des Rates 

(ABl. L 33 vom 4.2.2006, S. 1). 
2 Richtlinie 2010/75/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 24. November 2010 

über Industrieemissionen (integrierte Vermeidung und Verminderung der 

Umweltverschmutzung) (ABl. L 334 vom 17.12.2010, S. 17). 
3 Verordnung (EU) Nr. 182/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

16. Februar 2011 zur Festlegung der allgemeinen Regeln und Grundsätze, nach denen die 

Mitgliedstaaten die Wahrnehmung der Durchführungsbefugnisse durch die Kommission 

kontrollieren (ABl. L 55 vom 28.2.2011, S. 3). 
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(12) Um den Zugang der Öffentlichkeit zu Informationen über die Durchführung der 

Verordnung (EU) Nr. 995/2010 des Europäischen Parlaments und des Rates1 zu verbessern 

und zu erleichtern, sollten die von den Mitgliedstaaten vorgelegten Daten über die 

Durchführung der genannten Verordnung von der Kommission durch einen unionsweiten 

Überblick über diese Daten öffentlich zugänglich gemacht werden. Um die Kohärenz der 

Informationen zu verbessern und die Überwachung der Funktionsweise der genannten 

Verordnung zu erleichtern, sollten der Kommission Durchführungsbefugnisse zur 

Festlegung des Formats und des Verfahrens für die Bereitstellung von Informationen durch 

die Mitgliedstaaten übertragen werden, und die Häufigkeit und der Zeitraum der 

Informationsübermittlung sollten an die Verordnung (EG) Nr. 2173/2005 des Rates2 

angeglichen werden. Diese Befugnisse sollten im Einklang mit der Verordnung (EU) 

Nr. 182/2011 ausgeübt werden. 

(13) Um den Zugang der Öffentlichkeit zu Informationen über die Durchführung der 

Verordnung (EG) Nr. 2173/2005 zu verbessern und zu erleichtern, sollten die von den 

Mitgliedstaaten vorgelegten Daten über die Durchführung der genannten Verordnung von 

der Kommission durch einen unionsweiten Überblick öffentlich zugänglich gemacht 

werden. Aufgrund der Erfahrungen, die die Kommission und die Mitgliedstaaten im ersten 

Jahr des Genehmigungssystems im Rahmen von Rechtsdurchsetzung, Politikgestaltung 

und Handel im Forstsektor gewonnen haben, müssen die Berichterstattungsbestimmungen 

der Verordnung (EG) Nr. 2173/2005 aktualisiert werden. Bei der Ausübung ihrer Durch-

führungsbefugnisse zur Festlegung des Formats und des Verfahrens für die Bereitstellung 

der Informationen durch die Mitgliedstaaten sollte die Kommission von dem in Artikel 11 

der genannten Verordnung eingesetzten Ausschuss unterstützt werden. Des Weiteren 

müssen die Bestimmungen über die Bewertung jener Verordnung aktualisiert werden. 

                                                 
1 Verordnung (EU) Nr. 995/2010 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

20. Oktober 2010 über die Verpflichtungen von Marktteilnehmern, die Holz und 

Holzerzeugnisse in Verkehr bringen (ABl. L 295 vom 12.11.2010, S. 23). 
2 Verordnung (EG) Nr. 2173/2005 des Rates vom 20. Dezember 2005 zur Einrichtung eines 

FLEGT-Genehmigungssystems für Holzeinfuhren in die Europäische Gemeinschaft 

(ABl. L 347 vom 30.12.2005, S. 1). 
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(14) Die Berichterstattung gemäß der Verordnung (EG) Nr. 338/97 des Rates1 muss optimiert 

und an die Berichtspflichten im Rahmen des Übereinkommens über den internationalen 

Handel mit gefährdeten Arten freilebender Tiere und Pflanzen (CITES) vom 3. März 1973 

angepasst werden, dessen Vertragsparteien die Union und die Mitgliedstaaten sind. Die 

Berichtspflichten im Rahmen des CITES wurden 2016 auf der 17. Konferenz der CITES-

Vertragsparteien geändert, um die Häufigkeit der Berichterstattung über Maßnahmen zur 

Umsetzung des CITES anzupassen und einen neuen Berichterstattungsmechanismus für 

den illegalen Handel mit CITES-gelisteten Arten zu schaffen. Diese Veränderungen 

müssen in der Verordnung (EG) Nr. 338/97 Niederschlag finden. 

(15) Die Europäische Umweltagentur nimmt bereits wichtige Aufgaben bei der Überwachung 

des Umweltrechts der Union und der entsprechenden Berichterstattung wahr, die 

ausdrücklich in das Umweltrecht der Union Eingang finden sollten. Was andere 

Rechtsvorschriften aus dem Bereich Umwelt betrifft, so werden die Rolle und die 

Ausstattung der Europäischen Umweltagentur im Hinblick auf die Unterstützung, die sie 

für die Kommission bei der Berichterstattung im Umweltbereich leistet, nach Abschluss 

der laufenden Bewertung behandelt. 

(16) Die Verordnungen (EG) Nr. 166/2006, (EU) Nr. 995/2010, (EG) Nr. 338/97 und (EG) 

Nr. 2173/2005 sowie die Richtlinien 2002/49/EG, 2004/35/EG, 2007/2/EG, 2009/147/EG, 

2010/63/EU und 86/278/EWG, sollten deshalb entsprechend geändert werden — 

HABEN FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN: 

                                                 
1 Verordnung (EG) Nr. 338/97 des Rates vom 9. Dezember 1996 über den Schutz von 

Exemplaren wildlebender Tier- und Pflanzenarten durch Überwachung des Handels 

(ABl. L 61 vom 3.3.1997, S. 1). 
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Artikel 1 

Änderungen der Richtlinie 86/278/EWG des Rates vom 12. Juni 1986  

über den Schutz der Umwelt und insbesondere der Böden  

bei der Verwendung von Klärschlamm in der Landwirtschaft 

Die Richtlinie 86/278/EWG wird wie folgt geändert: 

1. In Artikel 2 werden folgende Buchstaben angefügt: 

"e) "Geodatendienste" die Geodatendienste im Sinne des Artikels 3 Nummer 4 der 

Richtlinie 2007/2/EG des Europäischen Parlaments und des Rates*; 

"f) "Geodatensatz" ein Geodatensatz im Sinne des Artikels 3 Nummer 3 der Richtlinie 

2007/2/EWG. 

________________ 

* Richtlinie 2007/2/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. März 

2007 zur Schaffung einer Geodateninfrastruktur in der Europäischen Gemeinschaft 

(INSPIRE) (ABl. L 108 vom 25.4.2007, S. 1)." 
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2. Artikel 10 erhält folgende Fassung: 

"Artikel 10 

(1) Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass aktualisierte Register geführt werden und dass 

darin Folgendes vermerkt wird: 

a) die erzeugten Schlammmengen und die an die Landwirtschaft gelieferten 

Schlammmengen; 

b) die Zusammensetzung und Eigenschaften der Schlämme, in Bezug auf die in 

Anhang II A genannten Parameter; 

c) die Art der Behandlung gemäß Artikel 2 Buchstabe b; 

d) die Namen und Anschriften der Empfänger der Schlämme sowie die Orte ihrer 

Verwertung; 

e) alle sonstigen Informationen über die Umsetzung und Durchführung dieser 

Richtlinie, die die Mitgliedstaaten der Kommission gemäß Artikel 17 

übermitteln. 

Die Geodatendienste werden verwendet, um die Geodatensätze, die Bestandteil der 

in diesen Registern enthaltenen Informationen sind, darzustellen. 
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(2) Die in Absatz 1 dieses Artikels genannten Register werden der Öffentlichkeit für 

jedes Kalenderjahr innerhalb von acht Monaten nach Ablauf des betreffenden 

Kalenderjahres in einem konsolidierten Format gemäß dem Anhang des Beschlusses 

94/741/EG der Kommission* oder einem anderen gemäß Artikel 17 dieser Richtlinie 

festgelegten konsolidierten Format leicht zugänglich zur Verfügung gestellt. 

Die Mitgliedstaaten übermitteln der Kommission auf elektronischem Wege die in 

Unterabsatz 1 dieses Absatzes genannten Informationen. 

(3) Die Behandlungsmethoden und die Analyseergebnisse sind den zuständigen Stellen 

mitzuteilen. 

___________________ 

* Entscheidung 94/741/EG der Kommission vom 24. Oktober 1994 über die 

Fragebögen für die Berichte der Mitgliedstaaten über die Durchführung bestimmter 

Abfallrichtlinien (Durchführung der Richtlinie 91/692/EWG des Rates) (ABl. L 296 

vom 17.11.1994, S. 42)." 

3. Artikel 17 erhält folgende Fassung: 

"Artikel 17 

Der Kommission wird die Befugnis übertragen, im Wege von Durchführungsrechtsakten 

ein Format festzulegen, nach dem die Mitgliedstaaten gemäß Artikel 10 Informationen 

über die Durchführung dieser Richtlinie zu übermitteln haben. Diese 

Durchführungsrechtsakte werden gemäß dem in Artikel 15 Absatz 2 genannten 

Prüfverfahren erlassen. 
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Die Kommissionsdienststellen veröffentlichen einen unionsweiten Überblick einschließlich 

Karten auf der Grundlage der von den Mitgliedstaaten gemäß Artikel 10 und diesem 

Artikel bereitgestellten Daten." 

Artikel 2 

Änderungen der Richtlinie 2002/49/EG  

des Europäischen Parlaments und des Rates vom 25. Juni 2002  

über die Bewertung und Bekämpfung von Umgebungslärm 

Die Richtlinie 2002/49/EG wird wie folgt geändert: 

1. In Artikel 3 wird folgender Buchstabe angefügt: 

"w) "Datenablage" ein von der Europäischen Umweltagentur verwaltetes 

Informationssystem mit Informationen über Umgebungslärm sowie Daten, die über 

die nationalen Datenübermittlungs- und -austauschpunkte unter der Aufsicht der 

Mitgliedstaaten zur Verfügung gestellt werden." 

2. Artikel 8 Absatz 5 erhält folgende Fassung: 

"(5) Die Aktionspläne werden im Fall einer bedeutsamen Entwicklung, die sich auf die 

bestehende Lärmsituation auswirkt, und mindestens alle fünf Jahre nach dem 

Zeitpunkt der Genehmigung dieser Pläne überprüft und erforderlichenfalls 

überarbeitet. 
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Die Überprüfungen und Überarbeitungen, die gemäß Unterabsatz 1 im Jahr 2023 

stattfinden sollten, werden verschoben und finden spätestens bis zum 18. Juli 2024 

statt." 

3. Artikel 9 Absatz 1 erhält folgende Fassung: 

"(1) Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass die von ihnen ausgearbeiteten und 

erforderlichenfalls genehmigten strategischen Lärmkarten sowie die von ihnen 

ausgearbeiteten Aktionspläne in Übereinstimmung mit den einschlägigen 

Gesetzgebungsakten der Union, insbesondere der Richtlinien 2003/4/EG* und 

2007/2/EG** des Europäischen Parlaments und des Rates, und gemäß den 

Anhängen IV und V der vorliegenden Richtlinie, auch durch Einsatz der verfügbaren 

Informationstechnologien, der Öffentlichkeit zugänglich gemacht und verbreitet 

werden. 

___________________ 

* Richtlinie 2003/4/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

28. Januar 2003 über den Zugang der Öffentlichkeit zu Umweltinformationen 

und zur Aufhebung der Richtlinie 90/313/EWG des Rates (ABl. L 41 vom 

14.2.2003, S. 26). 

** Richtlinie 2007/2/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

14. März 2007 zur Schaffung einer Geodateninfrastruktur in der Europäischen 

Gemeinschaft (INSPIRE) (ABl. L 108 vom 25.4.2007, S. 1)." 
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4. Artikel 10 Absatz 2 erhält folgende Fassung: 

"(2) Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass die in Anhang VI genannten Informationen 

aus den strategischen Lärmkarten und die dort genannten Zusammenfassungen der 

Aktionspläne binnen sechs Monaten nach den in Artikel 7 bzw. Artikel 8 genannten 

Zeitpunkten der Kommission übermittelt werden. Zu diesem Zweck übermitteln die 

Mitgliedstaaten die Informationen ausschließlich auf elektronischem Wege an eine 

obligatorische Datenablage, die von der Kommission im Wege von Durchführungs-

rechtsakten eingerichtet wird. Diese Durchführungsrechtsakte werden gemäß dem in 

Artikel 13 Absatz 2 genannten Prüfverfahren erlassen. Mitgliedstaaten, die Informa-

tionen aktualisieren wollen, legen den Unterschied zwischen der aktualisierten und 

der ursprünglichen Information sowie die Gründe für die Aktualisierung dar, wenn 

sie die aktualisierte Information in die Datenablage eingeben." 

5. Anhang VI Nummer 3 erhält folgende Fassung: 

"3. Mechanismus für den Informationsaustausch 

Die Kommission entwickelt mit Unterstützung der Europäischen Umweltagentur im 

Wege von Durchführungsrechtsakten einen obligatorischen Mechanismus für den 

digitalen Informationsaustausch, um die Informationen aus den strategischen 

Lärmkarten und Zusammenfassungen der Aktionspläne gemäß Artikel 10 Absatz 2 

auszutauschen. Diese Durchführungsrechtsakte werden gemäß dem in Artikel 13 

Absatz 2 genannten Prüfverfahren erlassen." 
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Artikel 3 

Änderung der Richtlinie 2004/35/EG  

des Europäischen Parlaments und des Rates vom 21. April 2004  

über Umwelthaftung zur Vermeidung und Sanierung von Umweltschäden 

Die Richtlinie 2004/35/EG wird wie folgt geändert: 

1. Artikel 14 Absatz 2 wird gestrichen. 

2. Artikel 18 erhält folgende Fassung: 

"Artikel 18 

Informationen über die Durchführung und die Evidenzgrundlage 

(1) Die Kommission holt bei den Mitgliedstaaten gemäß der Richtlinie 2003/4/EG des 

Europäischen Parlaments und des Rates* verbreitete Informationen, soweit 

verfügbar, über die bei der Anwendung der vorliegenden Richtlinie gewonnenen 

Erfahrungen ein. Diese Informationen umfassen die in Anhang VI der vorliegenden 

Richtlinie aufgeführten Daten und werden bis zum 30. April 2022 und danach alle 

fünf Jahre eingeholt. 

(2) Die Kommission nimmt auf der Grundlage der in Absatz 1 genannten Informationen 

eine Bewertung dieser Richtlinie vor und veröffentlicht sie vor dem 30. April 2023 

und danach alle fünf Jahre. 
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(3) Die Kommission erstellt bis zum 31. Dezember 2020 Leitlinien, die eine einheitliche 

Auslegung des in Artikel 2 definierten Begriffs "Umweltschaden" ermöglichen. 

___________________ 

* Richtlinie 2003/4/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

28. Januar 2003 über den Zugang der Öffentlichkeit zu Umweltinformationen 

und zur Aufhebung der Richtlinie 90/313/EWG des Rates (ABl. L 41 vom 

14.2.2003, S. 26)." 

3. Anhang VI erhält folgende Fassung: 

"ANHANG VI 

INFORMATIONEN UND DATEN IM SINNE DES ARTIKELS 18 ABSATZ 1 

Die in Artikel 18 Absatz 1 genannten Informationen betreffen Fälle von Umweltschäden 

im Sinne dieser Richtlinie und enthalten folgende Angaben und Daten zu jedem Fall: 

1. Art des Umweltschadens, Datum des Eintretens und/oder der Aufdeckung des 

Schadens. Die Art des Umweltschadens wird als Schädigung geschützter Arten und 

natürlicher Lebensräume, der Gewässer und des Bodens gemäß Artikel 2 Nummer 1 

eingestuft; 

2. Beschreibung der Tätigkeiten gemäß Anhang III. 

Die Mitgliedstaaten fügen sonstige relevante Informationen über die bei der Durchführung 

dieser Richtlinie gewonnenen Erfahrungen bei." 
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Artikel 4 

Änderungen der Richtlinie 2007/2/EG  

des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. März 2007  

zur Schaffung einer Geodateninfrastruktur  

in der Europäischen Gemeinschaft (INSPIRE) 

Die Richtlinie 2007/2/EG wird wie folgt geändert: 

1. Artikel 21 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 2 erhält der einleitende Satz folgende Fassung: 

"(2) Die Mitgliedstaaten aktualisieren erforderlichenfalls und veröffentlichen 

spätestens am 31. März jedes Jahres einen zusammenfassenden Bericht. Diese 

Berichte, die von den Kommissionsdienststellen mit Unterstützung der 

Europäischen Umweltagentur veröffentlicht werden, enthalten eine 

zusammenfassende Beschreibung folgender Aspekte:" 

b) Absatz 3 wird gestrichen. 
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2. Artikel 23 erhält folgende Fassung: 

"Artikel 23 

Die Europäische Umweltagentur veröffentlicht und aktualisiert den unionsweiten 

Überblick auf der Grundlage von Metadaten und Daten, die von den Mitgliedstaaten durch 

ihre Netzdienste gemäß Artikel 21 zur Verfügung gestellt werden. Der unionsweite 

Überblick enthält gegebenenfalls Indikatoren für Mehrwert, Ergebnisse und Auswirkungen 

dieser Richtlinie, unionsweite Übersichtskarten und Überblicksberichte der 

Mitgliedstaaten. 

Die Kommission nimmt spätestens am 1. Januar 2022 und danach mindestens alle fünf 

Jahre eine Bewertung dieser Richtlinie und ihrer Umsetzung vor und macht sie öffentlich 

zugänglich. Diese Bewertung stützt sich unter anderem auf folgende Elemente: 

a) die bei der Durchführung dieser Richtlinie gesammelten Erfahrungen; 

b) die von den Mitgliedstaaten gemäß Artikel 21 erhobenen Informationen und die von 

der Europäischen Umweltagentur zusammengestellten unionsweiten Überblicke; 

c) einschlägige wissenschaftliche, analytische Daten; 

d) sonstige Informationen einschließlich der aufgrund der Leitlinien zur besseren 

Rechtsetzung erforderlichen einschlägigen wissenschaftlichen, analytischen Daten, 

insbesondere solche, die sich auf wirksame und effiziente Verfahren zum 

Informationsmanagement stützen." 
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Artikel 5 

Änderungen der Richtlinie 2009/147/EG  

des Europäischen Parlaments und des Rates vom 30. November 2009  

über die Erhaltung der wildlebenden Vogelarten 

Die Richtlinie 2009/147/EG wird wie folgt geändert: 

1. Artikel 12 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 erhält folgende Fassung: 

"(1) Die Mitgliedstaaten übermitteln der Kommission alle sechs Jahre, im selben 

Jahr wie den nach Artikel 17 Absatz 1 der Richtlinie 92/43/EWG des Rates* 

erstellten Bericht, einen Bericht über die gemäß der vorliegenden Richtlinie 

getroffenen Maßnahmen und deren wichtigste Auswirkungen. Dieser Bericht 

wird der Öffentlichkeit zugänglich gemacht und enthält insbesondere 

Informationen über den Zustand und die Tendenzen der durch diese Richtlinie 

geschützten wild lebenden Vogelarten, die Bedrohungen und Belastungen, 

denen sie ausgesetzt sind, die für sie getroffenen Erhaltungsmaßnahmen und 

den Beitrag des Netzes besonderer Schutzgebiete zu den Zielen gemäß 

Artikel 2 der vorliegenden Richtlinie. 
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Die Kommission legt im Wege von Durchführungsrechtsakten das Format des 

in Unterabsatz 1 dieses Absatzes genannten Berichts fest. Das Format dieses 

Berichts wird an das Format des in Artikel 17 Absatz 1 der Richtlinie 

92/43/EWG genannten Berichts angeglichen. Diese Durchführungsrechtsakte 

werden gemäß dem in Artikel 16a Absatz 2 dieser Richtlinie genannten 

Prüfverfahren erlassen. 

___________________ 

* Richtlinie 92/43/EWG des Rates vom 21. Mai 1992 zur Erhaltung der 

natürlichen Lebensräume sowie der wildlebenden Tiere und Pflanzen 

(ABl. L 206 vom 22.7.1992, S. 7)." 

b) Absatz 2 Satz 1 erhält folgende Fassung: 

"(2) Die Kommission erstellt und veröffentlicht mit Unterstützung der 

Europäischen Umweltagentur alle sechs Jahre anhand der in Absatz 1 

genannten Informationen einen zusammenfassenden Bericht." 

2. Folgender Artikel wird eingefügt: 

"Artikel 16a 

Ausschussverfahren 

(1) Die Kommission wird von einem Ausschuss unterstützt. Dieser Ausschuss ist ein 

Ausschuss im Sinne der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 des Europäischen 

Parlaments und des Rates*. 
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(2) Wird auf diesen Absatz Bezug genommen, so gilt Artikel 5 der Verordnung (EU) 

Nr. 182/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates. 

Gibt der Ausschuss keine Stellungnahme ab, so erlässt die Kommission den 

Durchführungsrechtsakt nicht, und Artikel 5 Absatz 4 Unterabsatz 3 der Verordnung 

(EU) Nr. 182/2011 findet Anwendung. 

__________________ 

* Verordnung (EU) Nr. 182/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

16. Februar 2011 zur Festlegung der allgemeinen Regeln und Grundsätze, nach 

denen die Mitgliedstaaten die Wahrnehmung der Durchführungsbefugnisse durch die 

Kommission kontrollieren (ABl. L 55 vom 28.2.2011, S. 13)." 
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Artikel 6 

Änderungen der Richtlinie 2010/63/EU  

des Europäischen Parlaments und des Rates vom 22. September 2010  

zum Schutz der für wissenschaftliche Zwecke verwendeten Tiere 

Die Richtlinie 2010/63/EU wird wie folgt geändert: 

1. Artikel 43 wird wie folgt geändert: 

a) Die Absätze 2 und 3 erhalten folgende Fassung: 

"(2) Die Mitgliedstaaten können verlangen, dass in der nichttechnischen 

Projektzusammenfassung angegeben wird, ob ein Projekt einer rückblickenden 

Bewertung unterliegt und innerhalb welcher Frist diese vorgenommen wird. In 

diesem Fall stellen die Mitgliedstaaten ab dem 1. Januar 2021 sicher, dass die 

nichttechnische Projektzusammenfassung binnen sechs Monaten nach 

Abschluss der rückblickenden Bewertung anhand von deren Ergebnissen 

aktualisiert wird. 

(3) Die Mitgliedstaaten veröffentlichen bis zum 31. Dezember 2020 die 

nichttechnischen Projektzusammenfassungen genehmigter Projekte und deren 

Aktualisierungen. Ab dem 1. Januar 2021 legen die Mitgliedstaaten die 

nichttechnischen Projektzusammenfassungen samt etwaiger Aktualisierungen 

spätestens sechs Monate nach Genehmigung durch elektronische Übermittlung 

an die Kommission zur Veröffentlichung vor." 
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b) Folgender Absatz wird angefügt: 

"(4) Die Kommission legt im Wege von Durchführungsrechtsakten ein 

gemeinsames Format für die Einreichung der in den Absätzen 1 und 2 dieses 

Artikels genannten Informationen fest. Diese Durchführungsrechtsakte werden 

gemäß dem in Artikel 56 Absatz 3 genannten Prüfverfahren erlassen. Die 

Dienststellen der Kommission erstellen und unterhalten eine durchsuchbare, 

frei zugängliche Datenbank für nichttechnische Projektzusammenfassungen 

und deren Aktualisierungen." 

2. Artikel 54 wird wie folgt geändert: 

a) Der Titel sowie die Absätze 1 und 2 des Artikels erhalten folgende Fassung: 

"Information über die Durchführung und Bereitstellung statistischer Daten 

(1) Die Mitgliedstaaten übermitteln der Kommission bis zum 10. November 2023 

und danach alle fünf Jahre Informationen über die Durchführung dieser 

Richtlinie und insbesondere des Artikels 10 Absatz 1 sowie der Artikel 26, 28, 

34, 38, 39, 43 und 46. 

Die Einreichung und Veröffentlichung dieser Daten durch die Mitgliedstaaten 

erfolgt auf elektronischem Wege in einem von der Kommission gemäß 

Absatz 4 vorgegebenen Format. 

Die Kommissionsdienststellen veröffentlichen spätestens sechs Monate, 

nachdem die Mitgliedstaaten die in Unterabsatz 2 genannten Daten übermittelt 

haben, einen unionsweiten Überblick auf der Grundlage dieser Daten und 

aktualisieren ihn regelmäßig. 
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(2) Die Mitgliedstaaten erfassen jedes Jahr statistische Daten über die Verwendung 

von Tieren in Verfahren, einschließlich Daten zu den tatsächlichen Schwere-

graden der Verfahren und zur Herkunft und zu den Arten nichtmenschlicher 

Primaten, die in Verfahren verwendet werden, und stellen diese öffentlich zur 

Verfügung. 

Die Mitgliedstaaten legen der Kommission diese statistischen Daten spätestens 

bis zum 10. November des Folgejahres auf elektronischem Wege in einem von 

der Kommission gemäß Absatz 4 festgelegten Format und in nicht 

zusammengefasster Form vor. 

Die Kommission erstellt und unterhält eine durchsuchbare, frei zugängliche 

Datenbank, die diese statistischen Informationen enthält. Die Kommissions-

dienststellen machen die von den Mitgliedstaaten gemäß diesem Absatz 

vorgelegten statistischen Daten sowie einen zusammenfassenden Bericht 

darüber jährlich öffentlich zugänglich." 

b) Absatz 4 erhält folgende Fassung: 

"(4) Die Kommission legt im Wege von Durchführungsrechtsakten ein 

gemeinsames Format für die Einreichung der in den Absätzen 1, 2 und 3 dieses 

Artikels genannten Informationen fest und bestimmt, welche Informationen 

darin enthalten sein müssen. Diese Durchführungsrechtsakte werden gemäß 

dem in Artikel 56 Absatz 3 genannten Prüfverfahren erlassen." 

3. Artikel 57 wird gestrichen. 
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Artikel 7 

Änderungen der Verordnung (EG) Nr. 166/2006  

des Europäischen Parlaments und des Rates vom 18. Januar 2006  

über die Schaffung eines Europäischen Schadstofffreisetzungs- und -verbringungsregisters  

und zur Änderung der Richtlinien 91/689/EWG und 96/61/EG des Rates 

Die Verordnung (EG) Nr. 166/2006 wird wie folgt geändert: 

1. Artikel 5 Absatz 1 Unterabsatz 2 erhält folgende Fassung: 

"Die Betreiber von Betriebseinrichtungen, in denen eine oder mehrere der in Anhang I 

beschriebenen Tätigkeiten durchgeführt werden und in denen die darin festgelegten 

Kapazitätsschwellenwerte überschritten werden, teilen ihrer zuständigen Behörde auf 

elektronischem Wege die Informationen zur Bezeichnung der Betriebseinrichtung 

entsprechend dem in Artikel 7 Absatz 2 genannten Format mit, sofern die Informationen 

der zuständigen Behörde nicht bereits vorliegen." 

2. In Artikel 7 erhalten die Absätze 2 und 3 folgende Fassung: 

"(2) Die Mitgliedstaaten übermitteln der Kommission jedes Jahr auf elektronischem 

Wege in dem Format und bis zu dem Datum, die von der Kommission im Wege von 

Durchführungsrechtsakten festgelegt werden, einen Bericht mit allen Daten gemäß 

Artikel 5 Absätze 1 und 2. Diese Durchführungsrechtsakte werden gemäß dem in 

Artikel 19 Absatz 2 genannten Prüfverfahren erlassen. Der Bericht ist in jedem Fall 

spätestens elf Monate nach Ende des Berichtsjahres vorzulegen. 
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(3) Die Kommissionsdienststellen nehmen mit Unterstützung der Europäischen 

Umweltagentur die von den Mitgliedstaaten übermittelten Informationen binnen 

einem Monat nach Abschluss der Berichterstattung durch die Mitgliedstaaten gemäß 

Absatz 2 in das Europäische PRTR auf." 

3. Artikel 11 erhält folgende Fassung: 

"Artikel 11 

Vertraulichkeit 

Werden Informationen von einem Mitgliedstaat gemäß Artikel 4 der Richtlinie 2003/4/EG 

des Europäischen Parlaments und des Rates* vertraulich behandelt, so wird in dem Bericht 

gemäß Artikel 7 Absatz 2 dieser Verordnung für das betroffene Berichtsjahr für jede 

Betriebseinrichtung getrennt angegeben, welche Informationen zurückgehalten werden, 

und aus welchem Grund dies geschieht. 

_________________ 

* Richtlinie 2003/4/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 28. Januar 

2003 über den Zugang der Öffentlichkeit zu Umweltinformationen zur Aufhebung 

der Richtlinie 90/313/EWG des Rates (ABl. L 41 vom 14.2.2003, S. 26)." 

4. Die Artikel 16 und 17 werden gestrichen. 

5. Anhang III wird gestrichen. 
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Artikel 8 

Änderungen der Verordnung (EU) Nr. 995/2010  

des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Oktober 2010  

über die Verpflichtungen von Marktteilnehmern,  

die Holz und Holzerzeugnisse in Verkehr bringen 

In Artikel 20 der Verordnung (EU) Nr. 995/2010 erhalten der Titel sowie die Absätze 1, 2 und 3 

folgende Fassung: 

"Überwachung der Durchführung und Zugang zu Informationen 

(1) Die Mitgliedstaaten stellen der Öffentlichkeit und der Kommission spätestens bis zum 

30. April jedes Jahres Informationen über die Anwendung dieser Verordnung im 

vorangegangenen Kalenderjahr zur Verfügung. Die Kommission legt im Wege von 

Durchführungsrechtsakten das Format und das Verfahren für die Bereitstellung solcher 

Informationen durch die Mitgliedstaaten fest. Diese Durchführungsrechtsakte werden 

gemäß dem in Artikel 18 Absatz 2 genannten Prüfverfahren erlassen. 

(2) Auf der Grundlage der Informationen nach Absatz 1 machen die Kommissionsdienststellen 

jährlich einen unionsweiten Überblick auf der Grundlage der von den Mitgliedstaaten 

eingereichten Daten öffentlich zugänglich. Bei der Ausarbeitung dieses Überblicks 

berücksichtigen die Kommissionsdienststellen den Fortschritt beim Abschluss und bei der 

Anwendung von FLEGT-VPA gemäß der Verordnung (EG) Nr. 2173/2005 und den 

Umfang, in dem diese Abkommen zur Verminderung des Volumens an Holz und 

Holzerzeugnissen aus illegalem Einschlag auf dem Binnenmarkt beigetragen haben. 
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(3) Bis zum 3. Dezember 2021 und danach alle fünf Jahre überprüft die Kommission auf der 

Grundlage der insbesondere in Absatz 1 genannten Informationen und der bei der 

Anwendung dieser Verordnung gesammelten Erfahrungen die Funktionsweise und die 

Wirksamkeit dieser Verordnung, auch in Bezug auf die Verhinderung des Inverkehr-

bringens von Holz und Holzerzeugnissen aus illegalem Einschlag. Sie untersucht 

insbesondere den sich daraus ergebenden Verwaltungsaufwand für kleine und mittlere 

Unternehmen und die erfassten Erzeugnisse. Die Kommission erstattet dem Europäischen 

Parlament und dem Rat Bericht über die Ergebnisse der Überprüfung und fügt diesen 

Berichten, falls notwendig, geeignete Gesetzgebungsvorschläge bei." 

Artikel 9 

Änderungen der Verordnung (EG) Nr. 2173/2005 des Rates vom 20. Dezember 2005  

zur Einrichtung eines FLEGT-Genehmigungssystems  

für Holzeinfuhren in die Europäische Gemeinschaft 

Die Verordnung (EG) Nr. 2173/2005 wird wie folgt geändert: 

1. Artikel 8 erhält folgende Fassung: 

"Artikel 8 

(1) Die Mitgliedstaaten stellen der Öffentlichkeit und der Kommission spätestens bis 

zum 30. April jedes Jahres Informationen über die Anwendung dieser Verordnung 

im vorangegangenen Kalenderjahr zur Verfügung. 
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(2) Die Kommission legt im Wege von Durchführungsrechtsakten das Format und das 

Verfahren für die Bereitstellung der Informationen nach Absatz 1 dieses Artikels 

durch die Mitgliedstaaten fest. Diese Durchführungsrechtsakte werden gemäß dem in 

Artikel 11 Absatz 3 genannten Prüfverfahren erlassen. 

(3) Auf der Grundlage der Informationen nach Absatz 1 machen die Kommissions-

dienststellen jährlich einen unionsweiten Überblick auf der Grundlage der von den 

Mitgliedstaaten eingereichten Daten öffentlich zugänglich." 

2. Artikel 9 erhält folgende Fassung: 

"Artikel 9 

Bis Dezember 2021 und danach alle fünf Jahre überprüft die Kommission auf der 

Grundlage der insbesondere in Artikel 8 Absatz 1 genannten Informationen und der bei der 

Anwendung dieser Verordnung gesammelten Erfahrungen die Funktionsweise und die 

Wirksamkeit dieser Verordnung. Dabei trägt sie den Fortschritten bei der Durchführung 

der freiwilligen Partnerschaftsabkommen Rechnung. Die Kommission erstattet dem 

Europäischen Parlament und dem Rat alle fünf Jahre Bericht über das Ergebnis der 

Überprüfung und fügt diesen Berichten gegebenenfalls Vorschläge zur Verbesserung des 

FLEGT-Genehmigungssystems bei." 
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Artikel 10 

Änderungen der Verordnung (EG) Nr. 338/97 des Rates vom 9. Dezember 1996  

über den Schutz von Exemplaren wildlebender Tier- und Pflanzenarten  

durch Überwachung des Handels 

Artikel 15 Absatz 4 der Verordnung (EG) Nr. 338/97 wird wie folgt geändert: 

1. Die Buchstaben b, c und d erhalten folgende Fassung: 

"b) Auf der Grundlage der von den Mitgliedstaaten eingereichten Informationen nach 

Buchstabe a machen die Kommissionsdienststellen jedes Jahr vor dem 31. Oktober 

einen unionsweiten Überblick über die Einfuhr der unter diese Verordnung fallenden 

Exemplare in die Union und die Ausfuhr bzw. Wiederausfuhr solcher Exemplare aus 

der Union öffentlich zugänglich und übermitteln dem Sekretariat des Überein-

kommens die Informationen über die unter das Übereinkommen fallenden Arten. 

c) Unbeschadet der Bestimmungen des Artikels 20 dieser Verordnung übermitteln die 

Vollzugsbehörden der Mitgliedstaaten der Kommission ein Jahr vor jeder Tagung 

der Konferenz der Vertragsparteien des Übereinkommens alle Informationen über 

den vorangegangenen Zeitraum, die zur Erstellung der in Artikel VIII Absatz 7 

Buchstabe b des Übereinkommens genannten Berichte erforderlich sind, sowie 

entsprechende Informationen zu den Bestimmungen dieser Verordnung, die nicht in 

den Geltungsbereich des Übereinkommens fallen. Die Form der Informationen wird 

von der Kommission im Wege von Durchführungsrechtsakten festgelegt. Diese 

Durchführungsrechtsakte werden gemäß dem in Artikel 18 Absatz 2 dieser 

Verordnung genannten Prüfverfahren erlassen. 
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d) Auf der Grundlage der von den Mitgliedstaaten übermittelten Informationen nach 

Buchstabe c macht die Kommission einen unionsweiten Überblick über die 

Durchführung und Durchsetzung dieser Verordnung öffentlich zugänglich." 

2. Der folgende Buchstabe wird angefügt: 

"e) Die Vollzugsbehörden der Mitgliedstaaten übermitteln der Kommission jedes Jahr 

vor dem 15. Juni alle Informationen über das Vorjahr zwecks Erstellung des 

jährlichen Berichts über den illegalen Handel nach der CITES-Resolution 

Conf. 11.17 (Rev. CoP17)." 
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Artikel 11 

Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union 

in Kraft. 

Diese Verordnung gilt ab dem Tag ihres Inkrafttretens. Allerdings gelten Artikel 7 Nummern 2 

und 5 und die Artikel 8, 9 und 10 ab dem 1. Januar 2020 sowie Artikel 1 ab dem 1. Januar 2022. 

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitgliedstaat. 

Geschehen zu Brüssel, 

Im Namen des Europäischen Parlaments Im Namen des Rates 

Der Präsident Der Präsident 
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